
 Vereinte Nationen A/RES/65/124 

 
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung (A/65/49 (Vol. I)). 

 

 

Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
15. Februar 2011 

Fünfundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 122 v) 

Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/65/L.29)] 

65/124. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass es unter anderem Ziel der Vereinten Nationen ist, eine Zu-
sammenarbeit herbeizuführen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu 
wahren und internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer 
Art zu lösen, 

 sowie unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Vereinten Nationen, in denen Maß-
nahmen zur Förderung der Gesamt- und Einzelziele der Vereinten Nationen durch regionale 
Zusammenarbeit befürwortet werden, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 59/48 vom 2. Dezember 2004, mit der sie 
der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit Beobachterstatus gewährte, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit 
auch Transformationsländer angehören, und in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf 
ihre Resolution 61/210 vom 20. Dezember 2006, in der sie dem System der Vereinten Na-
tionen vorschlug, den Dialog mit den Organisationen der regionalen und subregionalen Zu-
sammenarbeit, denen auch Transformationsländer angehören, zu verstärken und die Unter-
stützung für sie zu erhöhen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 64/183 vom 18. Dezember 2009 über die Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Shanghaier Organisation für Zusam-
menarbeit, 

 mit Befriedigung feststellend, dass in der Erklärung über die Gründung der Shanghaier 
Organisation für Zusammenarbeit das Bekenntnis ihrer Mitgliedstaaten zu den Grundsätzen 
der Charta bekräftigt wird1, 

_______________ 
1 Siehe A/55/1010-S/2001/667, Anlage I, Ziff. 5. 
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 feststellend, dass sich die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zu einer we-
sentlichen regionalen Organisation für die Auseinandersetzung mit der Sicherheit in der Re-
gion in allen ihren Dimensionen entwickelt hat, 

 überzeugt, dass die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der Shanghaier Orga-
nisation für Zusammenarbeit zur Förderung der Gesamt- und Einzelziele der Vereinten Na-
tionen beiträgt, 

 1. nimmt Kenntnis von den Tätigkeiten der Shanghaier Organisation für Zusam-
menarbeit, die darauf abzielen, Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region zu stärken, 
Terrorismus, Separatismus und Extremismus sowie Drogenhandel und andere Arten krimi-
neller Tätigkeiten mit grenzüberschreitendem Charakter zu bekämpfen und die regionale 
Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten wie Handel und wirtschaftliche Entwicklung, 
Energie, Verkehr, Landwirtschaft und Agroindustrie, Regulierung der Migration, Bank- und 
Finanzwesen, Information und Telekommunikation, Wissenschaft und neue Technologien, 
Zoll, Bildung, öffentliche Gesundheit, Umweltschutz und Verringerung des Risikos von Na-
turkatastrophen sowie auf anderen damit zusammenhängenden Gebieten zu fördern;  

 2. begrüßt die Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit zwischen den 
Sekretariaten der Vereinten Nationen und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, 
die der Generalsekretär der Vereinten Nationen und der Generalsekretär der Shanghaier Or-
ganisation für Zusammenarbeit am 5. April 2010 in Taschkent unterzeichneten; 

 3. unterstreicht, wie wichtig es ist, den Dialog, die Zusammenarbeit und die Koor-
dinierung zwischen dem System der Vereinten Nationen und der Shanghaier Organisation 
für Zusammenarbeit zu stärken, und schlägt dem Generalsekretär vor, zu diesem Zweck mit 
dem Generalsekretär der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit weiterhin regelmä-
ßige Konsultationen im Rahmen der bestehenden interinstitutionellen Foren und Formate zu 
führen, einschließlich der jährlichen Konsultationen zwischen dem Generalsekretär der Ver-
einten Nationen und den Leitern der Regionalorganisationen; 

 4. schlägt den Sonderorganisationen, Organisationen, Programmen und Fonds des 
Systems der Vereinten Nationen vor, mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit 
zu kooperieren, um gemeinsam Programme zur Verwirklichung ihrer Ziele durchzuführen, 
und empfiehlt in dieser Hinsicht den Leitern der genannten Einrichtungen, Konsultationen 
mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen aufzunehmen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebenundsech-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 6. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

64. Plenarsitzung 
13. Dezember 2010 


